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                      Nummer 61 – Seite 1448                              Amtlicher Teil · Bundesanzeiger                          Dienstag, 22. April 2008 Der zugrunde liegende Verwaltungsakt und seine Begründung               schreitenden Verkehrs zuständigen Behörden und Dienststellen können an allgemeinen Arbeitstagen zwischen 9.00 Uhr und                zugewiesen sind. 15.00 Uhr im                                                            (3) Die Bayerische Landespolizei verfolgt bei der Wahrnehmung 1 Bundesministerium des Innern                                            der Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 Straftaten und Ordnungs- Referat M I 3                                                           widrigkeiten nach Maßgabe des geltenden Rechts. Von Polizei- 2 Alt-Moabit 101 D                                                        vollzugsbeamten des Freistaates Bayern festgesetzte Verwarnungs- 10559 Berlin                                                            gelder fließen dem Land zu. eingesehen werden.                                                      (4) Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 fördern das Bundesministe- Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach ih-           rium des Innern und das Bayerische Staatsministerium des In- rer Bekanntgabe Klage beim                                              nern den gegenseitigen Informationsaustausch ihrer Polizeien in Bezug auf die Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben. Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7                                                           (5) Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Bundespolizei und der 10557 Berlin                                                            Bayerischen Landespolizei bleiben im Übrigen unberührt. erhoben werden. Die Klage muss beim Gericht schriftlich oder                                            §2 zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erho-          (1) Die vom Bayerischen Staatsministerium des Innern beauftrag- ben werden und muss den Kläger, die Beklagte und den Gegen-             te Dienststelle der Bayerischen Landespolizei setzt an den in § 1 stand des Klagebegehrens bezeichnen.                                    Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen des Luftverkehrs zu- Berlin, den 11. April 2008                                              gelassenen Grenzübergangsstellen im Benehmen mit dem zu- M I 3 - 125 231 SCN/2                                                   ständigen Hauptzollamt gemäß § 61 Abs. 2 in Verbindung mit § 61 Abs. 4 des Bundespolizeigesetzes die Verkehrsstunden für Bundesministerium des Innern                           die einzelnen Grenzübergangsstellen fest; dies gilt nicht für den Im Auftrag                                  Flughafen München – Franz Josef Strauß. Kalis                                     (2) 1Die vom Bayerischen Staatsministerium des Innern beauftrag- te Dienststelle der Bayerischen Landespolizei kann gemäß § 61 ★                                       Abs. 3 in Verbindung mit § 61 Abs. 4 des Bundespolizeigesetzes im Benehmen mit der zuständigen Dienststelle der Zollverwal- Bekanntmachung                                   tung Grenzerlaubnisse erteilen. Sie unterrichtet das Bundespoli- 2 des Verwaltungsabkommens                                zeipräsidium oder die von diesem bestimmten Dienststellen über zwischen dem Bundesministerium des Innern                          erteilte Grenzerlaubnisse. und der Bayerischen Staatsregierung                                                          §3 über die Wahrnehmung von Aufgaben                             Das Bayerische Staatsministerium des Innern weist die Bayeri- des grenzpolizeilichen Einzeldienstes in Bayern                     sche Landespolizei an, die in § 1 Abs. 1 und 2 genannten Aufga- ben nach den vom Bundesministerium des Innern erlassenen Vom 17. April 2008                               Verwaltungsvorschriften und den von diesem oder von dem Bun- Auf Grund des § 61 Abs. 3 des Bundespolizeigesetzes vom                 despolizeipräsidium erteilten fachlichen Weisungen wahrzu- 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), der zuletzt durch Ar-         nehmen. tikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818) geändert                                       §4 worden ist, gebe ich bekannt: (1) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreiten- Zwischen dem Bundesministerium des Innern und der Bayeri-               den Verkehrs (§ 1) beauftragten Dienststellen der Bayerischen schen Staatsregierung ist am 17. April 2008 das Verwaltungsab-          Landespolizei arbeiten mit der Bundespolizei und der Zollver- kommen über die Wahrnehmung von Aufgaben des grenzpolizei-              waltung zusammen. lichen Einzeldienstes in Bayern vom 11./27. Juni 1975 (BAnz. Nr. 27 vom 11. Juli 1975, S. 1) neugefasst worden (Anlage). Die         (2) Der Bund stattet die Bundespolizei und die Zollverwaltung, Neufassung tritt mit Wirkung vom 1. März 2008 in Kraft.                 der Freistaat Bayern stattet die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 1) beauftragten Dienststel- Berlin, den 17. April 2008                                              len der Bayerischen Landespolizei technisch so aus, dass die Vor- B 1 - 630 246/3                                                         aussetzungen für eine wirksame Zusammenarbeit zwischen der Bundesministerium des Innern                           Bundespolizei, der Zollverwaltung und den mit der polizeilichen Im Auftrag                                  Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 1) betrauten Kann                                      Dienststellen der Bayerischen Landespolizei gewährleistet sind. Anlage       (3) Das Bundesministerium des Innern und das Bayerische Staats- ministerium des Innern koordinieren die erforderlichen informa- Verwaltungsabkommen tions- und kommunikationstechnischen Regelungen für eine zwischen dem Bundesministerium des Innern wirksame Zusammenarbeit gemäß Absatz 1. und der Bayerischen Staatsregierung über die Wahrnehmung von Aufgaben                         (4) Das Bundesministerium des Innern und das Bayerische des grenzpolizeilichen Einzeldienstes in Bayern                Staatsministerium des Innern tragen Sorge für ein abgestimmtes Vorgehen ihrer Polizeien bei der Erfüllung der ihnen jeweils ob- Das Bundesministerium des Innern liegenden Aufgaben; das Bundesministerium des Innern und das und                                                                     Bayerische Staatsministerium des Innern oder von diesen be- die Bayerische Staatsregierung, vertreten durch den Bayerischen         auftragte Stellen können die Einzelheiten eines abgestimmten Staatsminister des Innern,                                              Vorgehens einvernehmlich festlegen. vereinbaren auf Grund der §§ 2 und 61 des Bundespolizeigeset-                                           §5 zes Folgendes:                                                          (1) Beauftragte des Bundesministeriums des Innern und des §1                                       Bundespolizeipräsidiums sind berechtigt, sich jederzeit an Ort (1) 1Der Freistaat Bayern nimmt die polizeiliche Kontrolle des          und Stelle von der ordnungsgemäßen Durchführung der Aufga- grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Bun-        ben nach § 1 Abs. 1 und 2 durch die Bayerische Landespolizei zu despolizeigesetzes) mit der Bayerischen Landespolizei wahr, so-         überzeugen. weit dieser über Einrichtungen des Luftverkehrs abgewickelt             (2) 1Die Beauftragten sind befugt, mit den Beamten der mit der wird, die ganz oder teilweise auf dem Gebiet des Freistaates Bay-       polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs ern liegen. 2Abweichend von Satz 1 nimmt die Bundespolizei              (§ 1) betrauten Dienststellen der Bayerischen Landespolizei un- die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs           ter Hinzuziehung des Dienststellenleiters die bei Wahrnehmung auf dem Flughafen München – Franz Josef Strauß wahr.                    der Aufgaben nach §1 Abs. 1 und 2 maßgebenden Gesichtspunkte (2) Wird die Bayerische Landespolizei nach Absatz 1 tätig, so           zu erörtern und die erforderlichen Auskünfte zu verlangen. 2Fest- nimmt sie dabei auch die Aufgaben wahr, die in anderen Rechts-          gestellte Mängel sind tunlichst an Ort und Stelle im gegenseiti- vorschriften den für die polizeiliche Kontrolle des grenzüber-          gen Einvernehmen abzustellen. Die Beauftragten des Bundes 3 sind nicht befugt, den Beamten der mit der polizeilichen Kon- trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs (§ 1) betrauten Dienst-

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Dienstag, 22. April 2008                            Amtlicher Teil · Bundesanzeiger                            Nummer 61 – Seite 1449 stellen der Bayerischen Landespolizei dienstliche Rügen zu er-          Dadurch entsteht derzeit eine flexible, nationale Grid-Infrastruktur, teilen.                                                                 die unterschiedliche disziplinspezifische Grids auf einer gemein- (3) Die Beauftragten unterrichten, bevor sie Feststellungen an          samen technischen und organisatorischen Grundlage umfasst. Ort und Stelle treffen, die nächstvorgesetzte Dienststelle der Bay-     Daran beteiligen sich bereits zahlreiche Forschergruppen aus erischen Landespolizei, es sei denn, dass wegen Eilbedürftigkeit        Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland, die vom BMBF bis- eine solche Unterrichtung nicht möglich ist.                            her bewilligte Fördersumme beträgt ca. 75 Mio. €. §6                                      Ein Schwerpunkt der derzeit geförderten D-GRID-Projekte liegt auf dem Entwurf, Aufbau und Testbetrieb dieser Grid-Infrastruktur. Dieses Verwaltungsabkommen kann mit einer Frist von sechs               Das beinhaltet Betriebskonzepte und Basis-Dienste, die gegen- Monaten zum Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden.               wärtig durch das D-GRID-Integrationsprojekt vertreten werden. Bad Saarow, den 17. April 2008                                          Ergänzt werden diese Dienste durch dedizierte Rechen- und Spei- Der Bundesminister des Innern                          cherressourcen, die allen Anwendungsprojekten zur Verfügung stehen. Dazu kommen höherwertige Dienste, die von anderen Schäuble                                   Projekten implementiert werden. Auf dieser Basis entwickeln Der Bayerische Staatsminister des Innern                    verschiedene Nutzergruppen beispielhaft ausgewählte Anwen- Joachim Herrmann                                dungsszenarien, z. B. aus den Bereichen Astrophysik, Hochenergie- physik, Klimaforschung, Ingenieurwissenschaften, Medizin, Ener- giewirtschaft, Geisteswissenschaften, Bauwesen, Automobil- und Luftfahrtindustrie, Finanzdienstleistungen, betriebliche und Geo- ■                     Bundesministerium                                 daten Informationssysteme. für Wirtschaft und Technologie                             Mit den nachstehenden Richtlinien soll jetzt die Entwicklung von IT-Diensten gefördert werden, die auf den im D-GRID bereit- Bekanntmachung                                   gestellten technischen Grundlagen aufbauen (zur Information siehe www.d-grid.de) und zu ihnen kompatibel sind. Derartige – zur Anpassung der Strafbewehrung                            Dienstleistungen werden als „Grid Dienste“ bezeichnet, die sich nach § 34 Abs. 4 Nr. 2                             vereinfacht wie folgt charakterisieren lassen: des Außenwirtschaftsgesetzes –                            – sie stellen Nutzergruppen (Communities) aus Wirtschaft und von Verbotsvorschriften                                 Wissenschaft konkrete Dienste dezentral zur Verfügung, ohne der Verordnung (EG) Nr. 194/2008                               dass die Anwender selbst über ein Detailwissen der technischen Grundlagen verfügen müssen; des Rates vom 25. Februar 2008 zur Verlängerung und Ausweitung                             – sie ergänzen die von D-GRID bereitgestellte Grid-Middleware und berücksichtigen internationale Standards; der restriktiven Maßnahmen – sie orientieren sich an belegbaren Bedürfnissen von Anwen- gegen Birma/Myanmar                                    dern im D-GRID; und zur Aufhebung – sie basieren auf dauerhaft (d. h. auch nach Abschluss der Projekt- der Verordnung (EG) Nr. 817/2006                               förderung) tragfähigen Geschäftsmodellen. Vom 14. März 2008                               Bei der Einbindung zusätzlicher Nutzergruppen aus Wirtschaft Die vorgenannte Bekanntmachung wird als Beilage zur heutigen            und Wissenschaft steht jetzt die Generierung einer breiten Akzep- Ausgabe des Bundesanzeigers veröffentlicht (siehe Beilagenhin-          tanz von Grid-Diensten als IT-Dienstleistung im Vordergrund. weis).                                                                  Aufbauend auf den in D-GRID vorhandenen technischen Grund- lagen muss dazu einerseits die Nutzerfreundlichkeit und anderer- ■                     Bundesministerium                                 seits die Betriebssicherheit und -zuverlässigkeit des Grids verbes- sert werden. für Bildung und Forschung 1.2 Rechtsgrundlage Vorhaben können nach Maßgabe dieser Richtlinien, der BMBF- Richtlinien                                  Standardrichtlinien für Zuwendungen auf Ausgaben- bzw. Kosten- zur Förderung von Forschungsvorhaben                            basis und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Bundeshaus- auf dem Gebiet                                 haltsordnung (BHO) durch Zuwendungen gefördert werden. Ein „Grid-Dienste für Wirtschaft und Wissenschaft“                      Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Der Zuwendungsgeber entscheidet auf Grund seines pflichtge- im Rahmen des Förderprogramms                               mäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. „IKT2020 – Forschung für Innovationen“ 2 Gegenstand der Förderung Vom 11. April 2008                              Das BMBF wird gemeinsame Projekte von Wirtschaft und Wissen- 1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage                                      schaft fördern, um den Aufbau neuartiger, professioneller, nach- 1.1 Zuwendungszweck                                                     haltiger und nutzerfreundlicher Grid-Dienste zu unterstützen. Dabei sind Verbundprojekte gleichberechtigter Partner ebenso Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bilden               möglich wie die Antragstellung durch einzelne Unternehmen, die Basis für unsere Wissensgesellschaft. Aus diesem Grund              deren Projektpartner im Unterauftrag tätig sind. Die Nutzerseite gehören sie zu den bedeutendsten Innovationsfeldern der High-           ist von Beginn an einzubeziehen. Dabei kann es sich sowohl um tech-Strategie für Deutschland und sind ein Schwerpunkt der             etablierte als auch um neue Grid-Anwender handeln. Wichtig ist Innovationspolitik der Bundesregierung, der im Rahmen des For-          das Potential der einbezogenen Nutzer im Hinblick auf eine deut- schungsprogramms IKT 2020 realisiert wird.                              liche Verbreiterung der Nutzerbasis im D-GRID. Es ist jedoch un- Für Wirtschaft und Wissenschaft ist Spitzenforschung ohne IT-           erheblich, welche Seite (Wirtschaft/Wissenschaft) Nutzer oder Infrastruktur nicht mehr denkbar. Dazu gehören aber nicht nur           Anbieter der Grid-Dienste ist, zumal auch Konstellationen denkbar die für den Datenaustausch erforderlichen Netze, sondern auch           sind, bei denen die Partner mehrere Rollen gleichzeitig innehaben. die darüber zur Verfügung gestellten IT-Dienste, durch die der          Die betreffenden Grid-Dienste sollen zunächst den Bedarf von weltweite, für den Nutzer transparente und sichere Zugriff auf          Forschung und Entwicklung adressieren (wissenschaftlich wie Datenspeicher, Rechenleistung, Programme und Instrumente                industriell), eine spätere Nutzung der Ergebnisse durch die Betei- ermöglicht wird. Die IT-Ausstattung am jeweiligen Standort des          ligten in anderen Märkten (Nutzergruppen außerhalb von For- Forschers wirkt damit nicht mehr als limitierender Faktor, da           schung und Entwicklung) wird begrüßt. Mittelfristig sollen die mit Hilfe derartiger IT-Dienste über das Internet eine vernetzte        Ergebnisse der Projekte auch zu einer neuen Dienstleistungs- Service-Umgebung bereit gestellt wird.                                  struktur in Wirtschaft und Wissenschaft beitragen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) för-             Die geplanten Vorhaben sollen sich als eigenständige, aber ergän- dert im Rahmen der D-GRID-Initiative Forschungsvorhaben zum             zende Maßnahme zu den laufenden Projekten der D-GRID-Initia- Aufbau einer solchen integrierten, verteilten IT-Arbeitsumgebung,       tive verstehen. Gefördert werden ausgewählte Projekte in folgenden die Wirtschaft und Wissenschaft die Nutzung eines breiten Spek-         Themenfeldern: trums von IT-Leistungen für Forschung und Entwicklung gestatten.
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